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Gericht 

Asylgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

26.06.2009 

Geschäftszahl 

D6 258904-0/2008 

Spruch 

D6 258904-0/2008/15E 
 

Im Namen der Republik 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Dr. Peter CHVOSTA als Vorsitzenden und die Richterin Dr. 
Christine AMANN als Beisitzerin über die Beschwerde der XXXX alias XXXX alias XXXX alias XXXX, geb. 
XXXX alias XXXX, StA. Georgien, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 28.2.2005, Zahl: 04 05.591-
BAW, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 4.6.2009 zu Recht erkannt: 
 

I. Die Beschwerde wird gemäß § 7 Asylgesetz 1997 idF BGBl. I Nr. 126/2002 abgewiesen. 
 

II. Die Beschwerde wird gemäß § 8 Abs. 1 Asylgesetz 1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003 abgewiesen. 
 

III. Die Beschwerde wird gemäß § 8 Abs. 2 Asylgesetz 1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003 mit der Maßgabe 
abgewiesen, dass Spruchteil III. des angefochtenen Bescheides zu lauten hat wie folgt: 
 

Gemäß § 8 Abs. 2 Asylgesetz 1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003 wird XXXX alias XXXX alias XXXX alias 
XXXX aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Georgien ausgewiesen. 

Text 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e : 
 

I. Die Beschwerdeführerin, eine georgische Staatsangehörige, stellte nach illegaler Einreise in das 
österreichische Bundesgebiet am 13.10.2003 unter dem Namen XXXX und dem Geburtsdatum XXXX einen 
Antrag auf Gewährung von Asyl. Zu ihren Fluchtgründen wurde sie am 24.10.2003 und am 2.12.2004 vor dem 
Bundesasylamt niederschriftlich einvernommen. 
 

1. Im Rahmen ihrer Einvernahme am 24.10.2003 brachte die Beschwerdeführerin vor, dass ihr Ehemann ein 
XXXX mit etwa einhundert untergebenen Soldaten gewesen sei und an der einzigen Bundesstraße, an der 
Militärfahrzeuge passieren hätten können, seinen Dienst versehen habe. Des Öfteren habe er illegale 
Waffentransporte über die Grenze, die der swanetische Gouverneur Emsar Kwiziani organisiert habe, verhindert. 
Ihr Ehemann habe auch verlangt, dass eine Kommission eingesetzt werde, die einen Vorfall im Februar 2002 
untersuchen möge. Am 17. Februar 2002 sei schließlich ihr Ehemann von der Polizei festgenommen und 
inhaftiert worden. Obwohl die Beschwerdeführerin zu diesem Zeitpunkt im siebten Monat schwanger gewesen 
sei, sei sie selbst ebenfalls festgenommen und in der Haft mit Gummiknüppeln am Rücken geschlagen worden. 
Dies habe in weiterer Folge eine Frühgeburt verursacht. Nach einer Kaiserschnitt-Entbindung in einem Spital in 
XXXX, in das sie gebracht worden sei, habe man ihr gesagt, dass ihr Kind bereits verstorben sei. Die Leiche 
ihres Kindes sei ihr jedoch nicht übergeben worden. 
 

Aus diesem Grund habe sie sich - erfolglos - an die Organisation "Schutz der Menschenrechte" gewendet, wo 
man sie nach Prüfung des Falles nicht mehr empfangen habe wollen. 
 



 Asylgerichtshof 26.06.2009 

www.ris.bka.gv.at  Seite 2 von 13 

Nach zwei Hausdurchsuchungen wegen "irgendwelcher Unterlagen" sei ihr Ehemann, der zwischenzeitlich 
arbeitslos gewesen sei, im Herbst 2002 wieder an seiner "alten" Dienststelle aufgenommen worden. Obwohl er 
wieder arbeiten habe können, hätten er und die Beschwerdeführerin ständig Angst vor weiteren Schwierigkeiten 
gehabt. Im Juni 2003 habe ihr Ehemann erneut einen illegalen Waffenschmuggel entdeckt und sich geweigert, 
die Dokumente für den Export der Waffen zu unterschreiben. Im September 2003 sei ihr Ehemann wieder 
festgenommen worden. Am XXXX sei die Beschwerdeführerin geflohen; ihre Schwester sei ihr kurz darauf 
gefolgt und habe ihr mitgeteilt, dass ihr Vater am XXXX von Polizeibeamten ermordet worden sei. Im Rahmen 
ihrer Einvernahme am 2.12.2004 legte die Beschwerdeführerin zum Nachweis ihrer Identität ein Studienbuch, 
einen Schülerausweis ihrer Schwester, der Beschwerdeführerin zu D6 258901-0/2008, ihren eigenen 
Studentenausweis, Geburtsurkunde sowie Heiratsurkunde sowie eine Sterbeurkunde ihres Kindes vor. Am 
23.3.2004 war auch ihr (behaupteter) Ehemann, der Beschwerdeführer zu D6 258903-0/2008, ebenfalls in das 
österreichische Bundesgebiet eingereist. 
 

2. Mit Bescheid vom 28.2.2005 wies das Bundesasylamt den Asylantrag gemäß § 7 Asylgesetz 1997, BGBl. I 
76/1997 idF BGBl. I 126/2002, ab und stellte die Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder 
Abschiebung der Beschwerdeführerin nach Georgien gemäß § 8 Abs. 1 Asylgesetz 1997, BGBl. I 76 idF BGBl. 
I 101/2003 (im Folgenden: AsylG 1997), fest. Gemäß § 8 Abs. 2 leg. cit. wurde die Beschwerdeführerin aus dem 
österreichischen Bundesgebiet (ohne Zielstaatsbezogenheit) ausgewiesen. 
 

In seiner Begründung traf das Bundesasylamt Länderfeststellungen zur allgemeinen Situation in Georgien und 
stellte die Nationalität der Beschwerdeführerin, nicht jedoch ihre Identität fest. Es könne nicht festgestellt 
werden, dass die Beschwerdeführerin in Georgien eine begründete Furcht vor asylrelevanter Verfolgung zu 
gewärtigen habe. 
 

Beweiswürdigend führte das Bundesasylamt aus, dass die Fluchtgründe der Beschwerdeführerin - ihren eigenen 
Angaben zu Folge - mit den Fluchtgründen ihres Ehemannes zusammenhängen würden. Ihr Ehemann habe 
jedoch in seinem Asylverfahren seinen Fluchtgrund nicht glaubhaft machen können; insbesondere seien dessen 
Angaben zu seiner militärischen Tätigkeit in der XXXX unglaubwürdig gewesen. Als weiteres Indiz für die 
Unglaubwürdigkeit des Fluchtvorbringens der Beschwerdeführerin sei der Umstand zu werten, dass diese die 
Verhinderung von Waffentransporten durch ihren Ehemann geschildert habe, wogegen er selbst lediglich vom 
Diebstahl von Dokumenten gesprochen habe. An der persönlichen Glaubwürdigkeit der Beschwerdeführerin 
mangle es auch, weil sie eine (offensichtlich) farbkopierte Heiratsurkunde vorgelegt habe, deren Eintragung des 
Datums der Eheschließung (12.9.2000) in Widerspruch zu den Angaben ihres Ehemannes stand, demzufolge sie 
bereits seit 1998 verheiratet seien. Die vorgelegte Bestätigung des Krankenhauses über den Tod ihres Kindes 
ändere an der Unglaubwürdigkeit der Angaben der Beschwerdeführerin nichts. 
 

Rechtlich folgerte das Bundesasylamt daraus, dass der Asylantrag mangels Glaubhaftmachung einer 
asylrelevanten Verfolgung abzuweisen gewesen sei. Die festgestellte Zulässigkeit der Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung der Beschwerdeführerin nach Georgien begründete es darüber hinaus mit 
dem Hinweis, dass eine nicht sanktionierte, ständige Praxis grober, offenkundiger und massenhafter 
Menschenrechtsverletzungen im Herkunftsstaat der Beschwerdeführerin nicht vorherrsche. Die 
Ausweisungsentscheidung begründete das Bundesasylamt mit einer zu Lasten der Beschwerdeführerin 
ausgehenden Interessenabwägung iSd Art. 8 Abs. 2 

EMRK. 
 

3. Gegen diesen Bescheid richtet sich die vorliegende, (als Berufung) fristgerecht eingebrachte und zulässige 
Beschwerde, in der die Fluchtgründe wiederholt und der Beweiswürdigung des Bundesasylamtes insofern 
entgegengetreten wird, als auf psychische Probleme des Ehemannes der Beschwerdeführerin, insbesondere eine 
Gedächtnisschwäche, hingewiesen und in diesem Zusammenhang ein medizinisches Sachverständigen-
Gutachten beantragt wird. Zu den Widersprüchen hinsichtlich des Datums der Eheschließung wird angemerkt, 
dass die standesamtliche Trauung ein "reiner Formalakt" gewesen sei, der für die Eheleute ohne besondere 
Relevanz gewesen sei. Trotz des zwischenzeitlich erfolgten Regierungswechsels in Georgien fürchte die 
Beschwerdeführerin, der swanetische Gouverneur könne sich vom Ehemann der Beschwerdeführerin weiterhin 
bedroht fühlen und würde deshalb die Beschwerdeführerin und ihren Ehemann weiterhin verfolgen. 
 

4. Am 1.12.2008 fand vor dem Asylgerichtshof eine öffentliche mündliche Beschwerdeverhandlung statt, zu 
welcher die Beschwerdeführerin, ihr Ehemann sowie ihre Schwester, die Beschwerdeführerin zu D6 258901-
0/2008, geladen waren. Der Versuch einer Zustellung der Ladung an die Beschwerdeführerin scheiterte jedoch, 
da für das Zustellorgan Grund zur Annahme bestand, dass sich die Beschwerdeführerin an ihrer gemeldeten 
Adresse nicht mehr aufhielt. Eine Nachschau durch Sicherheitsorgane der Bundespolizeidirektion Wien ergab, 
dass die Beschwerdeführerin an der Meldeadresse nicht mehr wohnte. 
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Mit Aktenvermerk vom 7.1.2009 stellte der Asylgerichtshof das Verfahren der Beschwerdeführerin gemäß § 24 
Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 Asylgesetz 2005 ein. 
 

5. Mit Note vom 8.1.2009 ersuchten die niederländischen Asylbehörden das Bundesasylamt gemäß Art. 16 Abs. 
1 lit c der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates um Rückübernahme der Beschwerdeführerin und ihres 
Sohnes. Den Anmerkungen der niederländischen Asylbehörden ist zu entnehmen, dass die Beschwerdeführerin 
mit ihrem Sohn und ihrer Nichte Anfang September 2008 über Deutschland in die Niederlande gereist ist. Ihr 
Ehemann habe bereits am 10.10.2005 in den Niederlanden Asyl beantragt, wobei sich das Bundesasylamt zu 
dessen Rückübernahme am 9.11.2005 bereit erklärt habe; die Überstellung habe jedoch nicht stattfinden können, 
da der Ehemann der Beschwerdeführerin am 3.3.2006 geflohen sei. 
 

Das Bundesasylamt erklärte sich mit Note vom 13.1.2009 mit der Rückübernahme der Beschwerdeführerin 
einverstanden. 
 

6. Mit Schriftsatz vom 20.4.2009 beantragte die Beschwerdeführerin unter Angabe einer neuen aufrechten 
Meldeadresse die Fortsetzung des eingestellten Verfahrens. 
 

7. Mit Schreiben vom 6.5.2009 teilte das Landespolizeikommando für Niederösterreich dem Bundesasylamt mit, 
dass die Beschwerdeführerin am selben Tag in einem Reisezug von Wien-Südbahnhof Richtung Italien einer 
fremdenpolizeilichen Kontrolle unterzogen worden sei. Die Beschwerdeführerin habe sich freiwillig auf der 
Ausreise aus dem Bundesgebiet befunden. Wie sich aus einer Kontrolle der Gepäckstücke ergeben habe, habe 
die Beschwerdeführerin wenige Wochen zuvor ihren Pkw abgemeldet. 
 

Am 12.5.2009 beantragte die Beschwerdeführerin neuerlich die Fortsetzung ihres Verfahrens. 
 

8. Am 4.6.2009 führte der Asylgerichtshof unter Beiziehung einer Dolmetscherin für die georgische Sprache 
eine öffentliche mündliche Verhandlung durch, an welcher die Beschwerdeführerin teilnahm. Das 
Bundesasylamt hatte auf die Teilnahme an der Verhandlung verzichtet. Die Verhandlung war geboten, da dem 
erkennenden Senat der maßgebliche Sachverhalt nicht als geklärt erschien. 
 

Im Zuge ihrer Einvernahme brachte die Beschwerdeführerin vor, dass sie mit dem Beschwerdeführer zu D6 
258903-0/2008 lediglich kirchlich, nicht aber standesamtlich verheiratet gewesen sei und nunmehr getrennt von 
ihm lebe. Seit dem Jahr 2006 habe sie ihn nicht mehr gesehen; vor zwei Jahren habe sie erfahren, dass er 
"ungefähr seit dem Jahr 2006" in Abchasien lebe. Er sei schon seit Jahren drogenabhängig. 
 

Ihre Ausreise in die Niederlande im September 2008 begründete die Beschwerdeführerin mit einem Vorfall im 
August 2008, als "Leute" ihres Lebensgefährten ihren Sohn in der Nacht abholen hätten wollen. Die versuchte 
Kindesentführung könne entweder auf einer "Idee" ihres Lebensgefährten, wonach er sein Kind zurück haben 
wolle, oder aber darauf beruhen, dass Feinde ihres Lebensgefährten "eine große Summe" über seinen Sohn 
erlangen hätten wollen. Dazu näher befragt konkretisierte die Beschwerdeführerin dies mit einem Hinweis auf 
eine "große Waffenlieferung um $ 15 Mio.". Bis jetzt habe niemand "das Geld oder die Waffenlieferung" 
erhalten. Als Grund für die Rückkehr ihres Lebensgefährten in seine Heimat könne sie lediglich vermuten, dass 
er "seine Summe" erlangen habe wollen. Ursache ihrer Flucht im Jahr 2003 sei lediglich der Verlust ihres Kindes 
gewesen. 
 

Auf Nachfrage nach dem Original der Sterbeurkunde ihres Kindes räumte die Beschwerdeführerin ein, dass sie 
in Wahrheit einen anderen Namen trage und XXXX heiße und am XXXX geboren worden sei. Was die dem 
Bundesasylamt vorgelegten Dokumente zum Nachweis ihrer Identität anbelangt, verwies die 
Beschwerdeführerin darauf, dass ihr Lebensgefährte diese aus Georgien beigeschafft und sie keine Kenntnis 
darüber, wie er zu den Dokumenten gekommen sei, verfüge. Schließlich legte sie eine Kopie ihrer 
Geburtsurkunde vor. 
 

Beweis wurde erhoben, indem die Beschwerdeführerin einvernommen und folgende, auch in der Verhandlung 
erörterte Unterlagen eingesehen wurden: 
 

Bericht zur Fact Finding Mission vom 1.11.2007 (betreffend Georgien); 
 

Stellungnahme des Polizeiattaché in Tbilisi bzgl. herrschender Sicherheitslage vom September 2008; 
 

ACCORD-Anfragebeantwortung zu allgemeinen Rückkehrfragen vom 8.5.2008; 
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Bericht des Deutschen Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Georgien vom 
April 2006; 
 

Länderinformationen des Deutschen Auswärtigen Amtes zur georgischen Innenpolitik vom April 2009; 
 

Bericht "Experten sehen wachsende Gefahr von Krieg in Georgien", aus "georgien-nachrichten.de", download 
vom 17.12.2008; 
 

Bericht "Georgiens Premier schließt Verhandlungen mit Revoltenführer im Kodori-Tal aus", aus "russland.ru", 
25.7.2006, download vom 2.6.2009; 
 

Bericht "Georgiens Innenministerium setzt Polizeiaktion im Kodori-Tal fort", Nowosti 2006, download vom 
2.6.2009; 
 

Der Kodori-Konflikt: Spielball politischer Ambitionen, von Alexej Makarkin, download von 
www.georgien.bilder-album.com am 2.6.2009; 
 

Zusammenfassung verschiedener Länderberichte. 
 

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

1. Folgender Sachverhalt wird festgestellt: 
 

1.1 Zur Situation in Georgien 
 

1.1.1 Allgemeines 
 

Georgien ist eine demokratische Republik. Seine Verfassung wurde am 24.8.1995 und am 6.2.2004 wesentlich 
geändert. Neben dem Staatspräsidenten steht ein Premierminister in der Regierungsverantwortung, die 
Verfassung sichert aber dem Parlament eine wichtige Rolle. Sie bekennt sich zu den Grund- und 
Menschenrechten einschließlich der Meinungs- und Pressefreiheit. Georgien unternimmt Anstrengungen, sich 
bei der Rechtsreform und der Wahrung der Menschen- und Minderheitenrechte den Standards des Europarats 
anzupassen. 1996 wurde ein Verfassungsgericht eingerichtet, 1997 die Todesstrafe abgeschafft. Defizite, am 
auffälligsten im Bereich des Strafvollzugs, der unter einem chronisch defizitären Budget leidet, bestehen jedoch 
fort. (Auswärtiges Amt, Länderinformationen: Georgien, Stand: August 2008, Zugriff 17.9.2008) 
 

Die Republik Georgien befindet sich seit der Rosenrevolution 2003 in einer Umstrukturierungsphase, die fast 
alle Bereiche der Verwaltung betrifft. In diesem Zusammenhang ist es zu einer völligen Neuausrichtung der 
politischen und strukturellen Schwerpunkte gekommen. Der derzeitige Blick des Landes ist stark gegen 
"Westen" gerichtet, und hier spielt die Kooperation mit den Vereinigten Staaten eine zentrale Rolle. (Bericht zur 
Fact Finding Mission - Armenien, Georgien, Aserbaidschan, 1.11.2007) 
 

1.1.2 Politik/Wahlen 
 

Im Herbst 2007 konsolidierte sich der größere Teil der zuvor schwachen und zersplitterten Opposition in dem 
Bündnis "Nationaler Rat", forderte baldige Parlamentswahlen und rief zu Protestkundgebungen gegen die 
Regierungspolitik auf. Zehntausende von Demonstranten beklagten u.a. mangelnden Fortschritt bei der 
Bekämpfung der Armut und in der Sozialpolitik. Am 7.11.2007 lösten Ordnungskräfte eine seit Tagen 
anhaltende Demonstration im Stadtzentrum von Tiflis gewaltsam auf. Von 7.11. bis 16.11. verhängte die 
Regierung den Ausnahmezustand mit weitgehender Einschränkung von Presse- und Versammlungsfreiheit. 
Gleichzeitig erklärte der Präsident seine Bereitschaft, sich dem Wählervotum in vorgezogenen 
Präsidentschaftswahlen am 5.1.2008 zu stellen. Unter sieben Kandidaten wurde Präsident Saakaschwili nach 
einem intensiven Wahlkampf mit 53,47% der Stimmen für eine zweite Amtszeit wiedergewählt; der Kandidat 
des Oppositionsbündnisses Gatschetschiladse erhielt 25,69%. Oppositionsparteien unterstellten Manipulationen. 
Internationale Wahlbeobachter bescheinigten Georgien im Wesentlichen die Einhaltung der meisten 
demokratischen Standards, kritisierten aber auch zu beseitigende Missstände. Am 21.5.2008 fanden 
Parlamentswahlen statt: Die Regierungspartei "Vereinte Nationalbewegung" (UNM) von Staatspräsident 
Saakaschwili errang dabei 59,18% der Zweitstimmen und 71 von 75 Direktmandaten. Insgesamt verfügt die 
UNM damit über 119 von 150 Mandaten, was einer deutlichen verfassungsändernden Mehrheit entspricht. 
Wahlbeobachter zogen ein im Kern positives Fazit der Wahlen, die den Wählern echte Wahlalternativen boten 
und deren Ergebnisse grundsätzlich den Wählerwillen abbildeten. Sie verwiesen allerdings auch auf zahlreiche, 
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teilweise schwerwiegende Zwischenfälle in einzelnen Wahlbezirken und die damit verbundenen weiter 
bestehenden Herausforderungen beim Aufbau eines demokratischen Staatswesens in Georgien. Ein Großteil der 
Opposition ist weiter nicht bereit, das Wahlergebnis anzuerkennen, da die Wahlen gefälscht worden seien. 
(Auswärtiges Amt, Länderinformationen: Georgien, Stand August 2008, Zugriff 17.9.2008) 
 

Oppositionelle Gruppen in Georgien können politisch tätig sein, solange gewisse Grenzen in der politischen 
Auseinandersetzung nicht überschritten werden. Grundlegend ist die politische Auseinandersetzung zwischen 
Regierung und Opposition in Georgien von gegenseitigen Untergriffen gekennzeichnet, was letztlich auch zu 
teils sehr heftigen Auseinandersetzungen führt, bei denen die Mittel der Fairness oft nicht eingehalten werden. 
Wie im Fall des ehemaligen Verteidigungsministers Okruashvili, der Ende September 2007 verhaftet wurde, 
zeigt sich jedoch, dass oftmals die Grenzen zwischen Inhaftierung aufgrund tatsächlicher Korruption und 
politischer Abrechnung fließend sind. Die Opposition in Georgien ist verhältnismäßig unorganisiert, hat sich 
jedoch in der politischen Auseinandersetzung gegen Präsident Saakaschwili zunehmend geeint gezeigt. 
Grundlegend gilt, dass innenpolitische Auseinandersetzungen wesentlich heftiger geführt werden als in 
Zentraleuropa. (Bericht zur Fact Finding Mission - Armenien, Georgien, Aserbaidschan, 1.11.2007) 
 

Die Betätigungsmöglichkeiten für die politische Opposition sind in der Verfassung verankert und unterliegen in 
Georgien seit den Parlamentswahlen 2003 grundsätzlich keinen Einschränkungen. Willkürliche Festnahmen sind 
in der Vergangenheit gelegentlich im Zusammenhang mit dem Vorgehen der Polizei gegen unliebsame 
Demonstrationen von verschiedenen politischen Gruppierungen vorgekommen, waren bisher jedoch stets nur 
von kurzer Dauer. Bürgerrechtsaktivisten und Anhänger und Mitglieder der Opposition wurden auch in den 
letzten Wochen und Monaten gelegentlich verhaftet. 
 

In der Zeit seit der "Rosenrevolution" sind dem dt. Auswärtigen Amt keine staatlichen Repressionen gegen 
bestimmte Personengruppen wegen ihrer politischen Überzeugung bekannt geworden. Sondereinsätze in Tiflis 
im Rahmen der Terrorismusbekämpfung jedoch zeigten aus menschenrechtlicher und rechtsstaatlicher Sicht 
problematisches Vorgehen gegenüber tschetschenischen Volkszugehörigen. Die Betätigungsmöglichkeiten für 
die politische Opposition sowie die Versammlungs-, Vereinigungs-, Meinungs- und Pressefreiheit sind in der 
Verfassung verankert und unterliegen in Georgien seit den Parlamentswahlen 2003 grundsätzlich keinen 
Einschränkungen. 
 

Im Zuge der politischen Krise im Herbst 2007 schränkte die Regierung jedoch vorübergehend die Pressefreiheit 
ein. Es bestehen Vorwürfe, dass hochrangige Regierungsmitglieder aber auch Oppositionspolitiker durch 
persönliche Beziehungen Einfluss auf Medien nehmen. Es gab vereinzelte Berichte angedrohter oder 
tatsächlicher physischer Gewalt gegen Journalisten durch lokale Politiker. Die Herausgabe einer Zeitung ist aus 
finanziellen gründen schwierig, Zeitungen werden nicht selten von Politiker finanziell unterstützt. (Auswärtiges 
Amt, Asyl- und abschieberelevante Lage in Georgien, April 2006) 
 

Repressionen gegen Swiadisten (Anhänger des gestürzten Präsidenten Swiad Gamsachurdia) haben ab 1994 
merklich nachgelassen und sind in der jüngeren Vergangenheit nicht mehr bekannt geworden. Bis September 
2002 waren alle prominenten Swiadisten vorzeitig aus der Haft entlassen worden. Die neue Regierung unter 
Präsident Saakaschwili nimmt eine ausdrücklich positive Haltung gegenüber Swiadisten ein (u.a. Benennung 
einer großen Straße in Tiflis nach Gamsachurdia, Errichtung eines nationalen Versöhnungsausschusses) und hat 
eine weitere Amnestie für aufgrund krimineller Handlungen Haftstrafen verbüßende Swiadisten angekündigt. 
(Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes vom Jahr 2004 sowie Stellungnahme der Internationalen 
Gesellschaft für Menschenrechte vom 11.2.2004) 
 

1.1.3 Sicherheitsverwaltung 
 

Nach der Rosenrevolution ist der Polizeibereich wie kaum ein anderer umstrukturiert worden. Die legislativen 
Reformmaßnahmen wurden allerdings noch nicht vollends umgesetzt. Ein weiteres Problem stellt die 
Unerfahrenheit der Polizisten dar: 50 - 60% der ehemaligen Sicherheitsbeamten wurden nach der 
Rosenrevolution entlassen. Durch diese teils überstürzten Reformmaßnahmen ist es auch auf einigen Gebieten zu 
Lücken gekommen, die erst nach und nach wieder gefüllt werden müssen. Übergriffe der Polizei sind deutlich 
zurückgegangen und die Reformmaßnahmen haben hier zu einer wesentlichen Verbesserung geführt. Schwere 
Übergriffe werden in der Regel nicht mehr geduldet oder gar gefördert. Bei Fällen, die bekannt werden, gibt es 
aber noch immer sehr wenige Gerichtsverfahren und entsprechende Verurteilungen, sondern eher 
disziplinarrechtliche Maßnahmen. Dies betrifft vor allem hochrangige Polizeibeamte. Was jedenfalls bleibt, ist 
grundlegendes Misstrauen der Bevölkerung gegenüber Uniformierten, was dazu führt, dass der Weg zur Polizei 
öfters erst gar nicht angetreten wird. Das Problem der Korruption wird auch in höchsten politischen Kreisen 
bekämpft, wie jüngst der Fall der Verhaftung des ehemaligen Verteidigungsministers Okruashvili zeigt. Gerade 
in derartigen Fällen sind aber die Grenzen zwischen tatsächlichem Kampf gegen die Korruption und Abrechnung 
mit unliebsamen politischen Gegnern fließend. Die Konditionen für Polizisten haben sich verbessert, wie etwa 
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die jüngeren Gehaltserhöhungen - das Gehalt der Polizisten in Georgien wurde in den letzten 2-3 Jahren 
verzwölffacht. Dennoch bedeuteten die jüngeren Reformmaßnahmen einen realen Einkommensverlust, da das 
relativ einträgliche "Schmiergeld" nun nicht mehr so einfach wie früher eingehoben werden kann. Darüber 
hinaus gibt es spezielle soziale Vorteile für Polizeibeamte. Hinzu kam es zu umfassenden Trainingsprogrammen 
für Polizisten, die vielfach mit internationalen Kooperationen, etwa mit der OSZE, durchgeführt wurden. Der 
Schwerpunkt der Polizeiarbeit lag in den letzten Monaten zunehmend auf dem Bereich der organisierten 
Kriminalität, eine eigene Spezialabteilung wurde eingerichtet. Hochrangige Vertreter der organisierten 
Kriminalität konnte verhaftet werden. Es gibt in Georgien eigene Verbrechenshotlines, die 24 Stunden besetzt 
sind und bei denen jeder Bürger Verbrechen melden und um Hilfe ansuchen kann. Darüber hinaus kann jeder 
Bürger die häufig anzutreffenden Polizisten im Streifendienst aufhalten, oder aber direkt bei Polizeistationen um 
Hilfe bitten. (Bericht zur Fact Finding Mission - Armenien, Georgien, Aserbaidschan, 1.11.2007) 
 

Insgesamt zeigt der von der Transparency International veröffentlichte und den Verbreitungsgrad der Korruption 
unter Staatsbeamten und Politikern bewertende Korruptionswahrnehmungsindex (CPI) eine zügige 
Verbesserung: Lag der CPI für Georgien im Jahr 2004 noch bei 2,0 (133. Platz im Staaten-Ranking), wurde 
Georgien 2006 mit 2,8 bewertet (99. Platz im Staaten-Ranking; russland.RU vom 8.11.2006, download vom 
25.2.2009), 2007 mit 3,4 (79. Platz). (Transparency International Georgia, www.transparency.ge, download vom 
25.2.2009) 
 

1.1.4 Grundversorgung 
 

Die Grundversorgung ist in Georgien gewährleistet. Es gibt keine Fälle von Hungernöten und damit in 
Zusammenhang stehenden Todesfällen. Für sehr arme Menschen gibt es staatliche Programme, die in ihrer 
finanziellen Ausstattung aber nur das Allernötigste abdecken können. In einem Pilotprojekt wurden 181.000 
Personen durch staatliche Sozialleistungen abgedeckt. Um in das Sozialprogramm zu kommen, muss ein 
Antragsformular ausgefüllt werden und Sozialarbeiter entscheiden letztlich über den Zugang zu den 
Sozialleistungen. Für die Ärmsten der Armen gibt es auch von NGOs betriebene Tagesküchen. Das Netz an 
Geschäften mit Gütern für den täglichen Bedarf ist landesweit gut ausgebaut, die Versorgung wird in erster Linie 
durch Märkte oder sehr kleine Läden wahrgenommen. Die Frage der Grundversorgung in Georgien ist jedenfalls 
keine Frage der grundlegenden Verfügbarkeit sondern vielmehr eine der "Leistbarkeit" von Gütern des täglichen 
Lebens. Es gibt eine neue Datenbank der Regierung mit 800.00 Personen, die als bedürftig klassifiziert sind. 
Derzeit bekommt jedoch nur ein Teil dieser Personen staatliche Unterstützung. 
 

Der wichtigste soziale Rückhalt in Georgien ist - wie in anderen Kaukasusstaaten - der Familienzusammenhalt. 
Sollte es zu einer Notlage aus sozialen oder medizinischen Gründen kommen, ist der Zusammenhalt innerhalb 
der Familien sehr groß und es wird alles unternommen, um die erforderlichen Mittel bereitstellen zu können. 
 

1.1.5 Medizinische Versorgung 
 

Grundlegendste medizinische Notfallversorgung ist in Georgien für jedermann gewährleistet. Die Ausstattung 
von Krankenhäusern in Georgien entspricht vielfach jedoch nicht internationalen Standards. Dennoch können 
fast alle Erkrankungen wie in Westeuropa zufrieden stellend behandelt werden. Die Krankenanstalten in Tiflis 
sind auch im staatlichen Bereich mit den erforderlichen grundlegenden Apparaturen und Einrichtungen gut 
ausgestattet. Auch psychologische Erkrankungen wie PTBS sind in Georgien behandelbar (etwa in der 
Spezialklinik in Tiflis). (Bericht zur Fact Finding Mission - Armenien, Georgien, Aserbaidschan, 1.11.2007) 
 

1.1.6 Behandlung nach der Rückkehr 
 

Probleme mit staatlichen Stellen aufgrund einer Asylantragsstellung im Ausland konnten in Georgien nicht 
beobachtet werden. Die Asylantragsstellung im Ausland ist jedenfalls nicht strafbar. Die meisten der 
rückkehrenden Georgier haben keine existenziellen Probleme zu befürchten, da der Großteil dieser 
Personengruppe erfahrungsgemäß mit mehr Besitz zurückkehrt, als vor der Ausreise. Es gibt für Rückkehrer 
jedenfalls keine speziellen Probleme, sich in die georgische Gesellschaft wieder einzugliedern. Spezielle 
Feindseeligkeiten der Bevölkerung gegenüber Rückkehrern gibt es nicht. Dennoch herrscht ein gewisser 
Erwartungsdruck, dass Rückkehrer es im Ausland zu einem gewissen finanziellen Wohlstand gebracht haben 
und vielfach herrscht völlige Unkenntnis darüber, warum jemand wieder nach Georgien rückkehren musste. 
(Bericht zur Fact Finding Mission - Armenien, Georgien, Aserbaidschan, 1.11.2007) 
 

1.1.7 Konflikte um Südossetien und Abchasien 
 

Abchasien, Adscharien und Südossetien verfügten zu Zeiten der Sowjetunion über einen autonomen Status mit 
weitgehenden Selbstverwaltungsrechten. Im Zuge der Auflösung der UdSSR erhöhten sich die Spannungen, als 
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der Status der Provinzen von georgischen Nationalisten in Frage gestellt wurde. Nach der georgischen 
Unabhängigkeit führten heftige Statuskämpfe mit der Zentralregierung 1992 zu Unabhängigkeitserklärungen 
Südossetiens und Abchasiens, die aber von der internationalen Gemeinschaft nicht anerkannt werden. 
 

In Abchasien führten die Kämpfe zu Flucht und Vertreibung der georgischen Bevölkerung. Georgien muss 
seitdem mit dem Schicksal von rund 260.000 Binnenflüchtlingen fertig werden. Seit 1994 galt ein insgesamt 
eingehaltener, im Moskauer Abkommen festgeschriebener Waffenstillstand, überwacht durch eine 
Beobachtergruppe der Vereinten Nationen (UNOMIG) in Zusammenarbeit mit einer GUS-Friedenstruppe. Ein 
Verhandlungsgremium unter VN-Ägide wurde 1997 geschaffen, tagte jedoch seit längerer Zeit nicht mehr. 
 

Der Konflikt um Südossetien, der während der Ära Schewardnadse wenig Beachtung fand, eskalierte bereits 
Juli/August 2004 erneut und forderte Opfer auf beiden Seiten. Die Waffenstillstandsvereinbarung vom 20.8.2004 
hielt bis Anfang August diesen Jahres. Nach Provokationen von russischer und georgischer Seite eskalierte der 
Konflikt um die Autonome Republik Südossetien am 8.8.2008 durch einen heftigen Vorstoß georgischer 
Truppen in die südossetische Hauptstadt Zchinvali. 
 

Den georgischen Versuch, die abtrünnige Provinz militärisch unter Kontrolle zu bekommen, beantwortete 
Russland mit dem Einmarsch eigener Truppen bis weit über die Grenzen der Region Südossetien hinaus. 
Russische Truppen landeten mit Schiffen der Schwarzmeerflotte im abchasischen Hafen Ochamchira, 
abchasische Kräfte verdrängten georgische Präsenz aus dem Oberen Kodori-Tal. Etwa 158.000 Personen wurden 
nach den Schätzungen internationaler Hilfsorganisationen durch die Kämpfe zu Flüchtlingen. 
 

Am 12.8. einigten sich die Parteien Georgien und Russland sowie Vertreter Südossetiens und Abchasiens - auf 
Grundlage von Vermittlungen der Europäischen Union - auf einen Sechs-Punkte-Plan. Er sieht die Einstellung 
der Kampfhandlungen, den Rückzug der Truppen, freien Zugang für humanitäre Hilfe und die Einrichtung eines 
Internationalen Mechanismus zur Stabilisierung der Lage vor. 
 

Ende August 2008 beruhigte sich die Lage in Georgien etwas, und die Bevölkerung kehrte allmählich zum 
normalen Leben zurück. In und unmittelbar rund um Tbilisi ist der Alltag wieder eingekehrt. Internationale 
Organisationen wie IOM und OSCE nehmen nach dem Ablauf des Kriegszustandes (Kriegszustand wurde bis 
zum 8. September verlängert) ihre Projekte wieder auf. Laut Aussage eines Sprechers des IOM werden 
Rückschiebungen von Georgiern aus der Schweiz, Großbritannien, Irland und Belgien nach wie vor 
durchgeführt, jedoch wird von Fall zu Fall im Einzelnen entschieden, ob eine Rückschiebung in das vorgesehene 
Zielgebiet überhaupt möglich ist. Dasselbe wurde von einem Vertreter der deutschen Botschaft in Tbilisi 
bestätigt. (Stellungnahme des österreichischen Polizeiattaché für Georgien in Tbilisi vom 1.9.2008). 
 

Russland hielt sich in der Folge an sein Versprechen gegenüber der EU, sich im Gegenzug bis zum 11. Oktober 
aus diesen Zonen zurückzuziehen und zog Mitte Oktober 2008 seine letzten Soldaten aus Westgeorgien ab. 
Zwischen der Schwarzmeerstadt Poti und dem Ort Senaki sind die fünf russischen Kontrollposten am Samstag 
komplett geräumt worden. (Die Presse vom 13.10.2008). 
 

Ein halbes Jahr nach dem gewaltsamen Konflikt einigten sich die Russische Föderation und Georgien bei einer 
Gesprächsrunde in Genf unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen grundlegend auf ein gemeinsames 
Vorgehen zur künftigen Konfliktvermeidung. (eu-info.deutschland vom 18.2.2009, download vom 4.3.2009) 
 

1.2 Zur Person der Beschwerdeführerin und ihren Fluchtgründen: 
 

Die Beschwerdeführerin ist georgische Staatsangehörige und trägt den Namen XXXX. Sie wurde am XXXX 
geboren und ist Mutter des in Österreich geborenen minderjährigen Beschwerdeführers zu D6 264871-0/2008. 
Der Beschwerdeführer zu D6 258903-0/2008 ist nicht ihr Ehemann, sondern ihr (kirchlich angetrauter) 
ehemaliger Lebensgefährte, der im Jahr 2006 in das georgische Staatsgebiet nach Abchasien zurückgekehrt ist. 
 

Es kann nicht festgestellt werden, dass die Beschwerdeführerin - insbesondere aufgrund von Problemen ihres 
Lebensgefährten - in Georgien einer wie immer gearteten Verfolgung ausgesetzt war oder ist. 
 

Die Beschwerdeführerin stellte nach illegaler Einreise am 13.10.2003 den vorliegenden Antrag auf 
Asylgewährung. In ihrer Heimat leben eine Cousine mütterlicherseits, sowie drei Onkeln. Die Mutter der 
Beschwerdeführerin lebt in Moskau. 
 

Die Beschwerdeführerin wurde mit Urteil des Landesgerichts für Strafsachen Wien vom 2.4.2004, XXXX, 
wegen §§ 15, 127 und 130 (erster Fall) StGB zu einer bedingt ausgesprochenen Freiheitsstrafe von sieben 
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Monaten verurteilt. Mit Urteil des Landesgerichts für Strafsachen Wien vom 11.9.2006, XXXX, wurde die 
Beschwerdeführerin wegen § 132 Abs. 1 StGB zu einer bedingten Freiheitsstrafe von einem Monat verurteilt. 
Zuletzt wurde sie mit Urteil des Bezirksgerichts Fünfhaus vom 30.8.2007, XXXX, wegen §§ 15, 127 StGB 
erneut zu einer bedingt ausgesprochenen Freiheitsstrafe von vier Monaten verurteilt. 
 

2. Diese Feststellungen beruhen auf folgender Beweiswürdigung: 
 

2.1 Die Länderfeststellungen stützen sich auf die jeweils angegebenen Quellen, bei denen es sich um sowohl 
staatliche als auch nicht-staatliche Einrichtungen handelt, deren Berichte - insbesondere unter Berücksichtigung 
ihrer Übereinstimmung in den wesentlichen Kernaussagen - unbedenklich erscheinen. Die Beschwerdeführerin 
ist den Schlussfolgerungen, die der erkennende Senat in der Verhandlung aus den erwähnten Länderberichten 
gezogen hat, nur unsubstantiiert entgegen getreten. 
 

2.2 Im Hinblick auf die Nationalität der Beschwerdeführerin folgte der erkennende Senat der diesbezüglichen 
Feststellung des Bundesasylamtes; auch in der Verhandlung sind keine Zweifel in dieser Hinsicht aufgekommen. 
Was die Feststellungen zum Familien- bzw. Personenstand der Beschwerdeführerin anbelangt, ging der 
erkennende Senat von der Glaubwürdigkeit der nunmehrigen Angaben aus. Dies gilt gleichermaßen für die 
festgestellte Identität der Beschwerdeführerin, die ihre berichtigende Aussage spontan in der Verhandlung im 
Zuge der Befragung zur Sterbeurkunde ihres verstorbenen Kindes gemacht hat. Die Feststellungen zu den 
strafgerichtlichen Verurteilungen der Beschwerdeführerin basieren auf dem eingeholten Strafregisterauszug. 
 

2.3 Aus folgenden Gründen konnte der erkennende Senat die geltend gemachten Fluchtgründe seinen 
Feststellungen nicht zu Grunde legen: 
 

2.3.1 Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdeführerin vor dem Bundesasylamt falsche Angaben zu 
ihrer Identität gemacht hat. Ferner hat sie wahrheitswidriger Weise angegeben, standesamtlich mit ihrem 
damaligen Lebensgefährten verheiratet zu sein. Schließlich hat die Beschwerdeführerin ihre falschen Angaben 
mit gefälschten Dokumenten bescheinigt (vgl. AS 83 ff.). 
 

Der erkennende Senat weist darauf hin, dass die Beschwerdeführerin ihre falsche Identität über einen 
verhältnismäßig langen Zeitraum, nämlich fast sechs Jahre lang, aufrecht gehalten hat: Selbst in der Verhandlung 
am 4.6.2009 hat die Beschwerdeführerin trotz entsprechender Nachfrage zu Beginn der Befragung ihre Angaben 
nicht berichtigt (S. 3 der Verhandlungsniederschrift). Erst im fortgeschrittenen Stadium der Verhandlung, als sie 
nach dem Aufenthaltsort des Originals der Sterbeurkunde ihres (ersten) Kindes gefragt wurde (S. 3 der 
Verhandlungsniederschrift), stellte sie ihre Identität richtig. Die Beschwerdeführerin begründete ihre falschen 
Angaben hinsichtlich ihrer Identität damit, ihr damaliger Lebensgefährte habe dies nicht zugelassen (S. 9 der 
Verhandlungsniederschrift), was nichts daran zu ändern vermag, dass ihre persönliche Glaubwürdigkeit in 
erheblichem Maße gemindert ist; im Übrigen hat sie ihren unrichtigen Namen bereits zu einem Zeitpunkt 
angegeben (nämlich etwa in ihrer Einvernahme am 24.10.2003), als sich ihr ehemaliger Lebensgefährte, der erst 
am 23.3.2004 nach Österreich (nach)gereist ist, noch nicht im österreichischen Bundesgebiet befunden hat (auch 
hat er bereits im Jahr 2006 Österreich wieder verlassen). 
 

2.3.2 Aber auch bei isolierter Betrachtung des Fluchtvorbringens erscheinen die Angaben der 
Beschwerdeführerin unglaubwürdig: Wie bereits die belangte Behörde festgehalten hat, divergieren die 
Fluchtgründe der Beschwerdeführerin und ihres Lebensgefährten insofern, als dieser in seiner Darstellung eine - 
mehrfache - Verhinderung illegaler Waffentransporte mit keinem Wort erwähnt hat, obwohl dies von der 
Beschwerdeführerin als zentrale Ursache für die in weiterer Folge geschilderten Schwierigkeiten dargestellt 
wurde (AS 17). Auch die von der Beschwerdeführerin geschilderte Weigerung ihres früheren Lebensgefährten 
im Juni 2003, Dokumente zugunsten der Ausfuhr von Waffen zu unterfertigen (AS 19), ist in dessen Darstellung 
vor dem Bundesasylamt überhaupt nicht enthalten (vgl. AS 59 des Aktes zu D6 258903-0/2008). Dass ihr 
früherer Lebensgefährte - wie die Beschwerdeführerin aussagte (AS 17) - auch die Bildung einer Kommission 
zur Untersuchung der Vorfälle verlangt hätte, hat dieser ebenfalls nicht geschildert. Diese Widersprüche 
erscheinen umso gravierender, als die Aussagen der Beschwerdeführerin und ihres früheren Lebensgefährten in 
Bezug auf andere Umstände und Daten (wie z. B. die Anzahl der Beamten, die dem ehemaligen Lebensgefährten 
unterstellt gewesen sein sollen) völlig übereinstimmten, was im Übrigen auch gegen die in der Beschwerde 
behauptete Beeinträchtigung des Lebensgefährten in seiner Einvernahme aufgrund psychischer Probleme spricht. 
 

Bemerkenswert erscheint ferner der Umstand, dass die Beschwerdeführerin erst in der Beschwerdeverhandlung 
neben illegalen Waffentransporten auch Drogenhandel bzw. Drogentransporte erwähnt und von Geldsummen 
gesprochen hat, die ihr früherer Lebensgefährte erlangen habe wollen (S. 5 der Verhandlungsniederschrift). Als 
nicht weiter nachvollziehbar erweisen sich auch vage Andeutungen der Beschwerdeführerin in der Verhandlung, 
wonach ihr früherer Lebensgefährte mit "den Dokumenten [...] die Waffen ein zweites Mal verkaufen" hätte 
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können (S. 7 der Verhandlungsniederschrift): Soweit die Beschwerdeführerin damit jene Unterlagen meinte, die 
ihr Lebensgefährte gestohlen haben soll, so steht ihre Aussage mit dessen Angaben vor dem Bundesasylamt in 
Widerspruch, wonach er von der weiteren Existenz bzw. dem Aufenthaltsort der Dokumente keine Kenntnis 
mehr gehabt habe (zuletzt sollen sich die Unterlagen im Haus des Vaters der Beschwerdeführerin befunden 
haben, bevor dieses im September 2003 abgebrannt sein soll; AS 63 des Aktes zu D6 258903-0/2008). 
 

2.3.3 Als wohl maßgeblichster Grund, der gegen die Annahme einer aktuellen Verfolgung der 
Beschwerdeführerin in ihrem Herkunftsstaat spricht, erweist sich aber die Rückkehr ihres (früheren) 
Lebensgefährten in seine Heimat im Jahr 2006: Es ist nicht ersichtlich, weshalb die geltend gemachten 
Fluchtgründe, in deren Mittelpunkt unzweifelhaft der Lebensgefährte der Beschwerdeführerin stand, seiner 
Heimkehr nicht mehr entgegen stehen sollten, durchaus aber einer Rückkehr der Beschwerdeführerin, die nur 
aufgrund ihrer (damaligen) Beziehung zu ihrem früheren Lebensgefährten den von ihr behaupteten 
Verfolgungshandlungen ausgesetzt gewesen sein will. Ihr früherer Lebensgefährte hatte in seinem Verfahren vor 
dem Bundesasylamt seine Rückkehrbefürchtungen mit dem politischen Schicksal des erwähnten Gouverneurs 
Kwiziani verknüpft ("...das Leben meiner gesamten Familie ist in Gefahr, solange Kwiziani dort an der Macht 
ist"; AS 65 des Aktes zu D6 258903-0/2008); dementsprechend ist darauf hinzuweisen, dass Kwiziani schon seit 
einigen Jahren bei der Regierung in Tbilisi in Ungnade gefallen ist und von den Behörden gesucht wird. Die 
Beschwerdeführerin hat in der Verhandlung keinen überzeugenden Grund vorgebracht, weshalb nicht gerade aus 
der Rückkehr ihres ehemaligen Lebensgefährten das Fehlen einer aktuellen Verfolgung - soweit sie überhaupt je 
bestanden haben sollte - angenommen werden kann (S. 5, 6 und 11 der Verhandlungsniederschrift). 
 

Soweit die Beschwerdeführerin eine versuchte Kindesentführung im August 2008 vorgebracht hat, ist zu 
bedenken, dass die näheren Hintergründe dieses Vorfalles trotz entsprechender Nachfrage durch den 
erkennenden Senat im Dunkeln blieben: Während die Beschwerdeführerin in ihrer Anzeige vor dem 
Stadtpolizeikommando Fünfhaus am 17.8.2008 angab, dass ein namentlich von ihr genannter "entfernter 
Bekannter" ihres Lebensgefährten sie bedroht habe, sprach die Beschwerdeführerin in ihrer Verhandlung davon, 
dass "Leute meines Mannes" ihr Kind abholen hätten wollen (S. 4 der Verhandlungsniederschrift). Mit ihrer 
Aussage vom 17.8.2008 konfrontiert, räumte die Beschwerdeführerin ein, dass es sich bei der von ihr genannten 
Person um einen Polizisten aus der Region Mestia gehandelt habe, der - wie die Beschwerdeführerin (auf 
Nachfrage nach dem Konnex mit ihren seinerzeitigen Fluchtgründen) überraschend behauptete - jener Mann 
gewesen sei, der sie im Februar 2002 nach ihrer Festnahme verhört habe (S. 11 der Verhandlungsniederschrift). 
Dies muss insofern verwundern, als die Beschwerdeführerin vor dem Bundesasylamt keine Namen jener 
Polizisten nannte, die sie festgenommen und vernommen haben sollen. Dass die Beschwerdeführerin damals 
überdies von einem Bekannten ihres (früheren) Lebensgefährten verhört worden sein soll, erscheint ohne nähere 
Erläuterung nicht plausibel und hätte umso mehr Erwähnung in ihrer Einvernahme gefunden, wenn die 
Schilderungen der Wahrheit entsprechen würden. Zudem hat die Beschwerdeführerin noch zu Beginn der 
Verhandlung dem erkennenden Senat die Hintergründe für den Vorfall u.a. mit der alternativen Variante 
gedeutet, ihr Lebensgefährte hätte sein Kind "zurück haben" wollen (S. 4 der Verhandlungsniederschrift). Der 
erkennende Senat geht auch davon aus, dass - wenn tatsächlich der im Februar 2002 die Beschwerdeführerin 
verhörende Polizist plötzlich im August 2008 in ihre Wohnung in Österreich eingebrochen und sie misshandelt 
hätte - die Beschwerdeführerin dies bereits gleich zu Beginn der Verhandlung als Ergänzung ihres 
Fluchtvorbringens, wozu sie auch aufgefordert worden war, vorgebracht hätte ("Möchten Sie noch etwas zu 
Ihrem Verfahren ergänzen oder berichtigen?" - "Nein"; S. 3 der Verhandlungsniederschrift). 
 

Im Hinblick auf die amtswegige Pflicht zur Ermittlung des maßgeblichen Sachverhaltes ist zu konstatieren, dass 
die Vernehmung des früheren Lebensgefährten der Beschwerdeführerin nicht möglich ist: Sein Asylverfahren ist 
bereits am 7.1.2009 wegen seiner Ortsabwesenheit eingestellt worden (seine Fluchtgründe wurden vom 
Bundesasylamt als nicht glaubwürdig angesehen). Was die Mitwirkung der Beschwerdeführerin im vorliegenden 
Verfahren anbelangt, war zu bemerken, dass die Beschwerdeführerin insbesondere in der 
Beschwerdeverhandlung nicht den Eindruck erweckt hat, an der Aufklärung des verfahrensrelevanten 
Sachverhaltes interessiert zu sein: So musste sie wiederholt auf ihre Mitwirkungspflichten aufmerksam gemacht 
werden (S. 11 der Verhandlungsniederschrift). Die Beschwerdeführerin antwortete mehrfach ausweichend, wie 
etwa auf die Frage nach der Art jener Drogen, die ihr Lebensgefährte konsumiert haben soll ("VR: Welche 
Drogen? - BF: Ich weiß es nicht."; S. 5 der Verhandlungsniederschrift). Andererseits räumte sie bestimmte 
Umstände erst dann ein, als der erkennende Senat der Beschwerdeführerin zu erkennen gab, bereits davon in 
Kenntnis zu sein, wie dies etwa bei der Reise der Beschwerdeführerin von Österreich nach Italien der Fall war 
(S. 10 der Verhandlungsniederschrift). Hinsichtlich des Vorfalles im August 2008 beschränkte sich die 
Beschwerdeführerin auf vage Andeutungen; über die Person, bei der sich ihr Sohn in Italien aufhalten bzw. 
aufgehalten haben soll, wollte die Beschwerdeführerin ebenfalls keine Auskunft geben (S. 11 der 
Verhandlungsniederschrift). Der Beschwerdeführerin wurde mehrfach Gelegenheit eingeräumt, ihr 
Fluchtvorbringen - insbesondere bezüglich der Aktualität einer allfälligen Verfolgung (etwa durch spätere 
Handlungen ihres früheren Lebensgefährten) - zu vervollständigen (siehe z.B. S. 11 und 14 der 
Verhandlungsniederschrift). Auch die Belehrung über die Verschwiegenheitspflichten österreichischer 
Asylinstanzen hat die Beschwerdeführerin nicht dazu veranlasst, dem erkennenden Senat mehr als lediglich 
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zusammenhangslose Andeutungen über mafiose Machenschaften zu machen ("Ich kann die Wahrheit nicht 
sagen, weil ich nicht sicher bin, ob Sie mit unserem Innenministerium zu tun haben"; S. 14 der 
Verhandlungsniederschrift). Der Asylgerichtshof geht daher davon aus, dass die Beschwerdeführerin keine 
Gründe vorzubringen hat, die eine aktuelle Gefährdung im Falle ihrer Rückkehr nahelegen könnten. 
 

2.3.4 Bedenkt man das Verhalten der Beschwerdeführerin vor dem Bundesasylamt, dem gegenüber sie völlig 
falsche Angaben zu ihrer Identität und ihrem Familienstand gemacht hat, sowie die Widersprüche zwischen 
ihrem Vorbringen und jenem ihres ehemaligen Lebensgefährten, kann - auch angesichts des in der Verhandlung 
gewonnenen persönlichen Eindrucks von der Beschwerdeführerin - den geltend gemachten Fluchtgründen 
mangels konkreter und überzeugender Schilderungen keine Glaubwürdigkeit zuerkannt werden. Der erkennende 
Senat teilt daher die Auffassung der belangten Behörde, die das Fluchtvorbringen als unglaubwürdig erachtet 
hat. Doch selbst wenn die Fluchtgründe - entgegen der Annahme des erkennenden Senates - als wahr angesehen 
und den Feststellungen zugrunde gelegt worden wären, könnte eine Bedrohung der Beschwerdeführerin im 
jetzigen Zeitpunkt - nach über sechs Jahren Aufenthalt in Österreich und nach ihrer Trennung von ihrem 
Lebensgefährten - mangels entsprechender Anhaltspunkte in den Angaben der Beschwerdeführerin nicht mehr 
als aktuell angenommen werden. 
 

3. Rechtlich folgt daraus: 
 

3.1 Gemäß § 23 Abs. 1 Asylgerichtshofgesetz (Art. 1 BGBl. I 4/2008 idF BGBl. I 147/2008; im Folgenden: 
AsylGHG) sind - soweit sich aus dem AsylG 2005, BGBl. I 100 (im Folgenden: AsylG 2005), nicht anderes 
ergibt - auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof die Bestimmungen des AVG mit der Maßgabe sinngemäß 
anzuwenden, dass an die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt. 
 

Gemäß § 75 Abs. 1 AsylG 2005 idF BGBl. I 29/2009 sind alle am 31. Dezember 2005 anhängigen Verfahren 
nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 zu Ende zu führen. Gemäß § 44 Abs. 1 AsylG 1997 werden 
Verfahren über Asylanträge, die - wie im vorliegenden Fall - bis zum 30.4.2004 gestellt wurden, nach den 
Bestimmungen des Asylgesetz 1997 (idF BGBl. I 126/2002) geführt; dessen ungeachtet sind in solchen 
Verfahren u.a. auch §§ 8 und 15 AsylG 1997 idF BGBl. I 101/2003 gemäß § 44 Abs. 3 AsylG 1997 ebenfalls 
anzuwenden. 
 

Gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 23 Abs. 1 AsylGHG hat die Rechtsmittelinstanz, sofern die Beschwerde nicht 
als unzulässig oder verspätet zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Sie ist berechtigt, 
sowohl im Spruch als auch hinsichtlich der Begründung ihre Anschauung an die Stelle jener der Unterbehörde 
zu setzen und den angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern. 
 

3.2 Gemäß § 7 AsylG 1997 hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, dass 
ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention; im Folgenden: 
GFK) droht und keiner der im Art. 1 Abschnitt C oder F der GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe 
vorliegt. 
 

Flüchtling iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK (idF des Art. 1 Abs. 2 des Protokolls über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge BGBl. 78/1974) ist, wer sich "aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, 
Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu 
werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht 
gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich außerhalb des Landes 
seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt 
ist, in dieses Land zurückzukehren." 
 

Zentraler Aspekt dieses Flüchtlingsbegriffs der GFK ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. 
Wohlbegründet kann eine Furcht nur dann sein, wenn sie im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers und 
unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist (vgl. zB VwGH 
22.12.1999, 99/01/0334; 21.12.2000, 2000/01/0131; 25.1.2001, 2001/20/0011). Es kommt nicht darauf an, ob 
sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft 
begabte Person in dieser Situation (aus Konventionsgründen) fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein 
ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des Einzelnen zu 
verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der 
Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu 
begründen. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen 
Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 21.12.2000, 
2000/01/0131; 25.1.2001, 2001/20/0011). Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe haben, 
welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK nennt (VwGH 9.9.1993, 93/01/0284; 15.3.2001, 99/20/0128; 23.11.2006, 
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2005/20/0551); sie muss Ursache dafür sein, dass sich der Asylwerber außerhalb seines Heimatlandes bzw. des 
Landes seines vorigen Aufenthaltes befindet. 
 

Wenn Asylsuchende in bestimmten Landesteilen vor Verfolgung sicher sind und ihnen insoweit auch zumutbar 
ist, den Schutz ihres Herkunftsstaates in Anspruch zu nehmen, bedürfen sie nicht des Schutzes durch Asyl (vgl. 
zB VwGH 24.3.1999, 98/01/0352 mwN; 15.3.2001, 99/20/0036; 15.3.2001, 99/20/0134). Damit ist nicht das 
Erfordernis einer landesweiten Verfolgung gemeint, sondern vielmehr, dass sich die asylrelevante 
Verfolgungsgefahr für den Betroffenen - mangels zumutbarer Ausweichmöglichkeit innerhalb des 
Herkunftsstaates - im gesamten Herkunftsstaat auswirken muss (VwGH 9.11.2004, 2003/01/0534). Das 
Zumutbarkeitskalkül, das dem Konzept einer "inländischen Flucht- oder Schutzalternative" (VwGH 9.11.2004, 
2003/01/0534) innewohnt, setzt daher voraus, dass der Asylwerber dort nicht in eine ausweglose Lage gerät, 
zumal da auch wirtschaftliche Benachteiligungen dann asylrelevant sein können, wenn sie jede 
Existenzgrundlage entziehen (VwGH 8.9.1999, 98/01/0614, 29.3.2001, 2000/20/0539). 
 

Da die Beschwerdeführerin des vorliegenden Verfahrens die behaupteten Fluchtgründe nicht glaubhaft hat 
machen können, liegt die Voraussetzung für die Gewährung von Asyl nicht vor, nämlich die Gefahr einer 
aktuellen Verfolgung aus einem der in der GFK genannten Gründe. Nur obiter sei erwähnt, dass - wenn die 
behaupteten Fluchtgründe der Beschwerdeführerin (entgegen der Annahme des erkennenden Senates) den 
Tatsachen entsprechen und auch weiterhin aktuell sein würden - die Beschwerdeführerin den (gemäß den 
getroffenen Länderfeststellungen) grundsätzlich ausreichenden Schutz der schutzwilligen und schutzfähigen 
Sicherheitsverwaltung Georgiens in Anspruch nehmen könnte (s. dazu oben Punkt 1.1.3). 
 

3.3 Ist ein Asylantrag abzuweisen, so hat die Behörde gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 1997 von Amts wegen 
bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den 
Herkunftsstaat nach § 57 Fremdengesetz 1997, BGBl. I 75 (im Folgenden: FrG), zulässig ist; diese Entscheidung 
ist mit der Abweisung des Asylantrages zu verbinden. Gemäß Art. 5 § 1 des Fremdenrechtspakets 2005, BGBl. I 
100, ist das FrG mit Ablauf des 31.12.2005 außer Kraft getreten; am 1.1.2006 ist gemäß § 126 Abs. 1 
Fremdenpolizeigesetz (im Folgenden: FPG) das FPG in Kraft getreten. Gemäß § 124 Abs. 2 FPG treten - soweit 
in anderen Bundesgesetzen auf Bestimmungen des FrG verwiesen wird - an deren Stelle die entsprechenden 
Bestimmungen des FPG. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass das jeweilige andere Bundesgesetz 
nunmehr auf die entsprechenden Bestimmungen des FPG verweist. Demnach wäre die Verweisung des § 8 Abs. 
1 AsylG 1997 auf § 57 FrG nunmehr auf die "entsprechende Bestimmung" des FPG zu beziehen, di. § 50 FPG. 
Ob dies wirklich der Absicht des Gesetzgebers entspricht - da doch Asylverfahren, die am 31.12.2005 bereits 
anhängig waren, nach dem AsylG weiterzuführen sind - braucht nicht weiter untersucht zu werden, da sich die 
Regelungsgehalte beider Vorschriften (§ 57 FrG und § 50 FPG) nicht in einer Weise unterscheiden, die für den 
vorliegenden Fall von Bedeutung wäre und da sich die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes, die sich - 
unmittelbar oder mittelbar - auf § 57 FrG bezieht, insoweit auch auf § 50 FPG übertragen ließe. 
 

Gemäß § 57 Abs. 1 FrG ist die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat 
unzulässig, wenn dadurch Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutze 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde. Gemäß § 57 Abs. 
2 und 4 FrG ist die Zurückweisung, Zurückschiebung oder - mit einer Einschränkung, die im vorliegenden 
Verfahren nicht in Betracht kommt - Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe 
für die Annahme bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer 
Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht 
wäre (Art. 33 Z 1 GFK). 
 

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu (§ 8 Abs. 1 AsylG 1997 iVm) § 57 FrG (bzw. zur 
inhaltsgleichen Vorgängerbestimmung des § 37 Fremdengesetz 1992) ist Voraussetzung einer Feststellung nach 
dieser Bestimmung, dass eine konkrete, den Asylwerber betreffende, aktuelle, durch staatliche Stellen zumindest 
gebilligte oder (infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt) von diesen nicht abwendbare 
Gefährdung bzw. Bedrohung vorliege. Die Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen (z.B. VwGH 
26.6.1997, 95/21/0294; 25.1.2001, 2000/20/0438; 30.5.2001, 97/21/0560; 16.7.2003, 2003/01/0059; 19.2.2004, 
99/20/0573). Herrscht in einem Staat eine extreme Gefahrenlage, durch die praktisch jeder, der in diesen Staat 
abgeschoben wird - auch ohne einer bestimmten Bevölkerungsgruppe oder Bürgerkriegspartei anzugehören -, 
der konkreten Gefahr einer Verletzung der durch Art. 3 EMRK gewährleisteten Rechte ausgesetzt wäre, so kann 
dies der Abschiebung eines Fremden in diesen Staat entgegenstehen (VwSlg. 15.437 A/2000; VwGH 
25.11.1999, 99/20/0465; 8.6.2000, 99/20/0203; 21.9.2000, 99/20/0373; 25.1.2001, 2000/20/0367; 21.6.2001, 
99/20/0460; 16.4.2002, 2000/20/0131; vgl. dazu überdies EuGH 17.2.2009, C-465/07, Slg. 2009, I-0000, 
Randnr. 45, wonach eine Bedrohung iSd Art. 15 lit. c der Richtline 2004/83/EG des Rates vom 29.4.2004 
[StatusRL] auch dann vorliegt, wenn der - einen bestehenden bewaffneten Konflikt kennzeichnende - Grad 
willkürlicher Gewalt ein so hohes Niveau erreicht, dass stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass eine 
Zivilperson bei einer Rückkehr in das betreffende Land oder gegebenenfalls in die betroffene Region allein 
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durch ihre Anwesenheit im Gebiet dieses Landes oder dieser Region tatsächlich Gefahr liefe, einer solchen 
Bedrohung ausgesetzt zu sein). Die bloße Möglichkeit einer dem Art. 3 EMRK widersprechenden Behandlung in 
jenem Staat, in den ein Fremder abgeschoben wird, genügt nicht, um seine Abschiebung in diesen Staat unter 
dem Gesichtspunkt des § 57 FrG als unzulässig erscheinen zu lassen; vielmehr müssen konkrete Anhaltspunkte 
dafür vorliegen, dass gerade der Betroffene einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde (VwGH 27.2.2001, 
98/21/0427; 20.6.2002, 2002/18/0028). 
 

Der Fremde hat glaubhaft zu machen, dass er iSd § 57 Abs. 1 und 2 FrG aktuell bedroht ist, dass die Bedrohung 
also im Falle, dass er abgeschoben würde, in dem von seinem Antrag erfassten Staat gegeben wäre und durch 
staatliche Stellen zumindest gebilligt wird oder durch sie nicht abgewandt werden kann. Gesichtspunkte der 
Zurechnung der Bedrohung im Zielstaat zu einem bestimmten "Verfolgersubjekt" sind nicht von Bedeutung; auf 
die Quelle der Gefahr im Zielstaat kommt es nicht an (VwGH 21.8.2001, 2000/01/0443; 26.2.2002, 99/20/0509; 
22.8.2006, 2005/01/0718). Diese aktuelle Bedrohungssituation ist mittels konkreter, die Person des Fremden 
betreffender Angaben darzutun, die durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauert werden (VwGH 
2.8.2000, 98/21/0461). Dies ist auch im Rahmen des § 8 (nunmehr: § 8 Abs. 1) AsylG zu beachten (VwGH 
25.1.2001, 2001/20/0011). Diese Mitwirkungspflicht des Antragstellers bezieht sich zumindest auf jene 
Umstände, die in seiner Sphäre gelegen sind und deren Kenntnis sich die Behörde nicht von Amts wegen 
verschaffen kann (VwGH 30.9.1993, 93/18/0214). 
 

Der Prüfungsrahmen des § 57 FrG ist durch § 8 (nunmehr: § 8 Abs. 1) AsylG 1997 auf den Herkunftsstaat des 
Fremden beschränkt (VwGH 22.4.1999, 98/20/0561). 
 

Wie bereits oben ausgeführt, bestehen keine stichhaltigen Gründe für die Annahme, dass das Leben oder die 
Freiheit der Beschwerdeführerin aus Gründen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer Zugehörigkeit 
zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre; daher liegt kein Fall des § 
57 Abs. 2 FrG vor. Es gibt auch keine begründeten Anhaltspunkte dafür, dass durch die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung der Beschwerdeführerin in seinen Herkunftsstaat Art. 2 oder 3 EMRK oder 
das Protokoll Nr. 6 zur EMRK verletzt würde. Es besteht kein Hinweis auf "außergewöhnliche Umstände", die 
eine Abschiebung unzulässig machen könnten: In Georgien liegt nicht eine solch extreme Gefährdungslage vor, 
dass gleichsam jeder, der dorthin zurückkehrt, einer Gefährdung iSd Art. 2 und 3 EMRK ausgesetzt wäre. 
 

Die Beschwerdeführerin ist Mutter eines 5-jährigen Kindes und verfügt über Verwandte in ihrer Heimat (vgl. S. 
14 der Verhandlungsniederschrift), sodass nicht davon ausgegangen werden kann, dass sie im Falle ihrer 
Rückkehr mangels eines sozialen bzw. familiären "Netzes" in eine aussichtslose Lage geraten könnte. 
 

3.4 Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG 1997 hat die Behörde dann, wenn ein Asylantrag abzuweisen ist und wenn die 
Überprüfung gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 1997 ergeben hat, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder 
Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist, diesen Bescheid mit der Ausweisung zu verbinden. 
Bei der Ausweisungsentscheidung ist nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes Art. 8 EMRK zu 
berücksichtigen (VfSlg. 17.340/2004 [S 515], 17.516/2005 [Pt. IV.2.1 am Ende und IV.3.2]; VfGH 29.9.2007, B 
1150/07; vgl. auch die Erl. zur RV der AsylGNov. 2003 [120 BlgNR 22. GP, 14], die davon ausgehen, dass "bei 
jeder Ausweisungsentscheidung im österreichischen Fremdenwesen [...] Art. 8 EMRK in die 
Entscheidungsfindung einzubeziehen" ist und die das offenbar auch für das Asylrecht annehmen; weiters VwGH 
23.11.2006, 2005/20/0516; 27.2.2007, 2007/01/0016; 26.3.2007, 2006/01/0595; 17.12.2007, 2006/01/0216). 
Dabei stehen die Interessen des Fremden an seinem Verbleib im Inland, die durch Art. 8 Abs. 1 EMRK geschützt 
sind, dem öffentlichen Interesse an der Beendigung seines Aufenthaltes gegenüber. Nach dem Erkenntnis des 
Verfassungsgerichtshofes VfSlg. 17.516/2005 (Pt. IV.2.1) beabsichtigt der Gesetzgeber, "durch die zwingend 
vorgesehene Ausweisung von Asylwerbern eine über die Dauer des Asylverfahrens hinausgehende 
Aufenthaltsverfestigung im Inland von Personen, die sich bisher bloß auf Grund ihrer Asylantragstellung im 
Inland aufhalten durften, zu verhindern". Dem in § 37 FrG verankerten Ausweisungshindernis darf nach der 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht die Bedeutung unterstellt werden, "es wäre für Fremde 
zulässig, sich durch die Missachtung der für die Einreise und den Aufenthalt von Fremden geltenden 
Vorschriften im Bundesgebiet ein Aufenthaltsrecht zu verschaffen" (VwGH 22.3.2002, 99/21/0082 mwN). 
Nichts anderes kann aber für die durch das AsylG 1997 vorgeschriebene Abwägung gelten, hat doch der 
Verfassungsgerichtshof ausgesprochen (VfSlg. 17.516/2005 [Pt. IV. 3.2]): "§ 37 FrG legt [...] Kriterien fest, die 
sich auch aus der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte [...] zu Art. 8 EMRK in 
Fällen der Außerlandesschaffung eines Fremden ergeben und die von den Asylbehörden bei Ausweisungen nach 
§ 8 Abs. 2 AsylG 1997, auch wenn sie dort nicht genannt sind, zu beachten sind." 
 

Das Asylverfahren ist für die Beschwerdeführerin negativ entschieden worden, wie sich aus den vorangehenden 
Entscheidungsteilen ergibt. Ihre Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den Herkunftsstaat ist 
zulässig, sodass - sofern damit kein unzulässiger Eingriff in das Recht auf Achtung des Privat- und 
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Familienlebens der Beschwerdeführerin gemäß Art 8 Abs. 1 EMRK vorliegt - die Entscheidung mit einer 
Ausweisung zu verbinden ist. 
 

Nach Art. 8 Abs. 2 EMRK ist der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses Rechts nur 
statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer 
demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche 
Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum 
Schutze der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist. 
 

Ob eine Verletzung des Rechts auf Schutz des Privat- und Familienlebens iSd Art. 8 EMRK vorliegt, hängt nach 
der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte sowie des Verfassungs- und 
Verwaltungsgerichtshofes jeweils von den konkreten Umständen des Einzelfalles ab. Die Regelung erfordert 
eine Prüfung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit des staatlichen Eingriffes; letztere verlangt eine 
Abwägung der betroffenen Rechtsgüter und öffentlichen Interessen. In diesem Sinn wird eine Ausweisung nicht 
erlassen werden dürfen, wenn ihre Auswirkungen auf die Lebenssituation des Fremden (und seiner Familie) 
schwerer wiegen würden als die nachteiligen Folgen der Abstandnahme von ihrer Erlassung. 
 

Bei dieser Interessenabwägung sind insbesondere die Aufenthaltsdauer, das tatsächliche Bestehen eines 
Familienlebens und dessen Intensität, die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, der Grad der Integration des 
Fremden, der sich in intensiven Bindungen zu Verwandten und Freunden, der Selbsterhaltungsfähigkeit, der 
Schulausbildung, der Berufsausbildung, der Teilnahme am sozialen Leben, der Beschäftigung und ähnlichen 
Umständen manifestiert, die Bindungen zum Heimatstaat, die strafgerichtliche Unbescholtenheit, Verstöße 
gegen das Einwanderungsrecht, Erfordernisse der öffentlichen Ordnung sowie die Frage zu berücksichtigen, ob 
das Privat- und Familienleben in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren 
Aufenthaltsstatus bewusst waren (vgl. VfGH 29.9.2007, B 1150/07; 12.6.2007, B 2126/06; VwGH 26.6.2007, 
2007/01/0479; 26.1.2006, 2002/20/0423). 
 

Im vorliegenden Fall verfügt die Beschwerdeführerin über keine familiären Bindungen zu dauernd in Österreich 
aufenthaltsberechtigten Personen (S. 14 der Verhandlungsniederschrift). Die Beschwerdeführerin befindet sich 
eigenen Behauptungen zufolge seit Oktober 2003 im Bundesgebiet. Allerdings sind die aus diesem Aufenthalt 
resultierenden persönlichen Interessen dadurch gemindert, dass der Aufenthalt lediglich aufgrund eines 
Asylantrages, der sich als unbegründet erwiesen hat, rechtmäßig war. Die Beschwerdeführerin wurde insgesamt 
dreimal - wenn auch zu geringen Strafen - strafgerichtlich verurteilt. Die allein aus der Aufenthaltsdauer 
ableitbare Integration erscheint durch die strafgerichtlichen Verurteilungen erheblich beeinträchtigt (vgl. idS 
VwGH 18.1.2000, 99/18/0433). Anhaltspunkte zugunsten einer besonderen Integration der Beschwerdeführerin 
sind trotz Nachfrage in der Beschwerdeverhandlung nicht hervorgekommen (S. 14 der 
Verhandlungsniederschrift). 
 

Angesichts der - in ihrem Gewicht erheblich geminderten - Interessen der Beschwerdeführerin am Verbleib in 
Österreich überwiegen die öffentlichen Interessen an der Aufenthaltsbeendigung, die sich insbesondere im 
Interesse an der Einhaltung fremdenrechtlicher Vorschriften sowie darin manifestieren, dass das Asylrecht (und 
die mit der Einbringung eines Asylantrags verbundene vorläufige Aufenthaltsberechtigung) nicht zur Umgehung 
der allgemeinen Regelungen eines geordneten Zuwanderungswesens dienen darf (vgl. dazu im Allgemeinen und 
zur Gewichtung der maßgeblichen Kriterien einerseits VfGH 29.9.2007, B 1150/07, sowie andererseits zuletzt 
auch EGMR 8.4.2008, 21.878/06, NL 2008, 86, Nnyanzi gegen Vereinigtes Königreich, zur Zulässigkeit der 
Ausweisung einer Asylwerberin nach einer knapp 10-jährigen Aufenthaltsdauer in Großbritannien, wobei sich 
das vorläufige Aufenthaltsrecht nur auf das Asylverfahren bezog; vgl. jüngst EGMR 31.7.2008, 265/07, 
Omoregie ua gegen Norwegen). Die von der belangten Behörde verfügte Ausweisung ist daher aus dem 
Blickwinkel des Art. 8 EMRK zulässig. 
 

4. Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


